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Gemeinsamer FA – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

Sitzung: 35. Sitzung Gem. FA / 14.12.2023 / 15:15 – 16:15 Uhr 

TOP: 02 – Immaterielle Ressourcen 

Thema: Überblick zu aktuellen Befassungen zur Berichterstattung über immate-
rielle Ressourcen / Werte 

Unterlage: 35_02_GFA_Imma_CN 

  

1 Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 

Nummer Titel Gegenstand 

35_02 35_02_GFA_Imma_CN Cover Note 

35_02a 35_02a_GFA_Imma_Prä Präsentation 

35_02b 35_02b_GFA_Imma_Whitepaper Whitepaper „Immaterielle Ressourcen 
als Werttreiber für (nachhaltiges) Wirt-
schaften – Chancen und Herausforde-
rungen der neuen Berichtspflicht“; am 
19.10.2023 herausgegeben von der 
Bertelsmann Stiftung mit Unterstüt-
zung der DRSC 

Stand der Informationen: 11.12.2023 

2 Ziele der Sitzung 

2 Der Gemeinsame Fachausschuss (GFA) wird informiert über die jüngsten Befassungen zur Be-

richterstattung über immaterielle Ressourcen / Werte. Der Tagesordnungspunkt dient dem Aus-

tausch zu diesen Befassungen. 

3 Aktueller Stand 

3 Gegenwärtig arbeiten eine Reihe nationaler Standardsetzer und Institutionen an Vorschlägen für 

eine verbesserte Berichterstattung über immaterielle Ressourcen / Werte. Einen Gesamtüber-

blick enthält Sitzungsunterlage 35_02a, Folien 2-3. 

  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/immaterielle-ressourcen-als-werttreiber-fuer-nachhaltiges-wirtschaften
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4 Für die EU-Mitgliedstaaten stehen hierbei insb. die neuen CSRD-Berichtspflichten im Zentrum 

der Debatte. Im Hinblick auf deren Implementierung hat die Bertelsmann Stiftung mit Unterstüt-

zung des DRSC das Whitepaper „Immaterielle Ressourcen als Werttreiber für (nachhaltiges) 

Wirtschaften – Chancen und Herausforderungen der neuen Berichtspflicht“ herausgegeben. Vgl. 

Sitzungsunterlage 35_02b. Es wurde am 20. Oktober 2023 im Rahmen einer öffentlichen Diskus-

sionsveranstaltung vorgesellt. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung kann hier abgerufen werden.  

5 Das Whitepaper unterstützt die Standardisierungsarbeiten zur Auslegung der neuen CSRD-Be-

richtspflicht über immaterielle Ressourcen. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Veröffentli-

chung des Referenten-Entwurfs und damit des gesamten Gesetzgebungsprozesses zur Umset-

zung der CSRD in nationales Recht sowie im Hinblick auf inhaltliche Abstimmungen mit der Über-

arbeitung von DRS 20 verschiebt sich der für Dezember 2023 geplante Entwurf zur Auslegung 

der CSRD-Berichtspflicht über immaterielle Ressourcen ins Frühjahr 2024. 

4 Hintergrund 

6 Der GFA beschloss auf seiner 23. Sitzung am 2. September 2021 die Gründung einer integriert 

ausgerichteten Arbeitsgruppe „Immaterielle Werte“. Diese soll eine verbesserte Abbildung imma-

terieller Werte sowohl im Kontext der Finanz- als auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung erör-

tern und hierbei laufende Initiativen – insb. Gesetzes- und Standardisierungsvorhaben – monito-

ren und würdigen. 

7 Die AG erhielt mit Beschluss der 31. GFA-Sitzung vom 12. Dezember 2022 eine Erweiterung 

ihres Arbeitsauftrages um die Interpretation der CSRD-Vorgaben als Vorarbeit für eine entspre-

chende DRS-Erweiterung. Zwischenergebnisse der AG wurde auf der 33. GFA-Sitzung am 15. 

Juni 2023 vorgestellt. Gegenstand der Erörterungen bildeten die Formulierung der Zielstellung, 

die Festlegung von Definitionen, die Konkretisierung des Berichtsgegenstands, der zugrunde zu 

legende Zeitbezug sowie eine Kategorisierung von immateriellen Werten. 

5 Weitere Schritte 

8 Die AG-Erörterungen zur Interpretation der CSRD-Vorgaben werden in Abstimmung mit den Ar-

beiten an DRS 20 im Januar 2024 fortgeführt. Die Ergebnisse werden auf der kommenden 36. 

GFA-Sitzung am 14. März 2024 vorgestellt. 

9 Zudem werden die weiteren Initiativen zu einer verbesserten Berichterstattung über immaterielle 

Werte erörtert und – sofern relevant – in die Arbeiten zur Interpretation der CSRD-Vorgaben ein-

bezogen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_Lv_RJbIm8

